
schiedenen Urteilen kommen können. Die chen aıf E Problem der „Mitwirkung
kirchlichen Richter WIissen für diese Gtudie nichtbischöflicher Gliede: Niemand WIT|  d
dem Vf., der cich darin als Fachmann Fehlentwicklungen der rche bestreiten
weist, gebührenden Dank. (vor und nach dem ‚ONnzZ: oder gar ihnen
Linz Peter Gradauer normatıve Kraft zuschreiben wollen. Aber

ob nicht der Laie doch auf diözesaner, Ja
auf weltkirchlicher Ebene einen „ent-RANDMÜLLER (Hg.), Synodale sprechenden Ort“” en könnte? celbstStrukturen der Kirche. Entwicklung und Pro- hebt die Beteiligung der Laien, freilich „aufbleme. eologie interdisziplinär ihre Weise“, n jenst des Leitens ım 5innAuer, Donauwörth 1977. art. lam. DM des Konzils hervor und versteht die

16.80. Pfarrgemeinde als „entsprechenden Ort des
Das Buch gibt Vorträge wieder, die 1975 Laien nicht „exklusiv“”gehalten wurden. Abgesehen von den 2 etz- Auch waäare  43 fragen, ob nicht die naufgeb-
ten Beiträgen sind die S übrigen interessante bare Verantwortung des Bischofs
historische tudien, die dem synagogalen der Geschichte verschiedene Modifikationen
Ursprung des synodalen Elements der zuläßt. Das Beispruchsrecht (c. 105) des
rche Stemberger) der Vorgeschichte GCIC ist doch wohl eıne gewisse Einschrän-
und Geschichte der ersten 1rı  en Syn- kung der bischöflichen „Erstverantwortung”.oden (J. ischer), der Doppelstruktur des Außerdem können schon bisher Laijen nach
ersten ökumenischen (Reichs-)Konzils Meinung namhafter Kanonisten
Gessel), der Entwicklung der Konzilsidee C. 118 und entsprechenden Entscheiden rö-
überhaupt Ziegenaus), der Entwicklung mischer en Träger von Jurisdiktions-
und andlung des Anspruchs der Allge- vollmacht se1ın, Ja cie konnten schon VOLr dem
meinen Konzile, die Gesamtkirche zZU 1 O- Konzil ıine wenigstens delegierte urisdik-

tionsvollmacht innehaben. Man WIF'! wohlpräsentieren bzw. der Repräsentationsidee
überhaupt Brandmüller), der geistigen all das schwerlich als Taul hinstellen
Herausforderung, die die Reformkonzile im können, sondern vielleicht doch auch nach
15, und 16. e Reich, Zentralgewalt und dem letzten Konzil verschiedene Grade der

parlamentarische Frühformen steliten Verbindung von Weihe- und Jurisdiktions-
Schlosser), dem Konzilsbegriff Martin Luthers vollmacht für möglich halten (vgl Kloster-

Iimmenkötter) und dem Konzilsverständ- INannd, Zur LEeUReN „OUr un! der pastoralen
n1ıs der StTKIırche (L Waldmüller) nachge- Dienste iın der BRD Pastoraltheologische
hen. Intormationen Januar 1978, 31—34; hier
Kez. £ühlt 6i  D mehr für die letzten bei- auch die entsprechenden Belege). Vielleicht

1e die unmittel- hätte 1Ne ausf  ichere Darlegung nochden eiträge zuständig, manches kI  aren  - können.bare Gegenwart betreffen. Forster bietet
einen „Rückblick auf die (semeinsame DyN- Wien Ferdinand Klostermann
ode der Bistümer der BRD” miit einem 11=-
en Ausblick auf ‚„‚nachsynodale Aufgaben“; WOLFGANG, Aspekte der
dabei könnte z woh manches etwas kri- Mitverantwortung ın der Kirche. Möglich-
tischer sehen (etwa 164 Aymans keiten und Grenzen einer Mitwirkung der
flektiert m nschluß an die „Gemeinsame ubigen an Entscheidungen des 1r  en
Synode der Bistümer in der BRD”, &'  ber Amtes innerhalb der katholischen rche.
„Konzilbleibendes und Veränderliches im (125.) Auer, Donauwörth 1977. Efalin, D

9_80.kirchlichen Synodalwesen“, Er leitet zunächst
Das auf einer Dissertation eruhende Werkdie Grundbestimmungen der Synoden oder

Konzile Aus$s der Ekklesiologie des IL Vati- mO:  chte einen Beitrag ZU[X[ sachgemäßen Ein-
kanums ab (Synode als Funktion der COMmM- ordnung der verschiedenen kontroversen
MUn10 ecclesiarum, als Institution der Standpunkte zu den Mitverantwortungsmög-
ischöflichen Kollegialität und als Funktion lichkeiten der Laien 4l den Entscheidungen

potestas, nämlich als „iInstrument des kirchlichen Amtes eisten. Die Tatsache,
des ischöflichen Leitungsdienstes, ın dem daß das Il Vatikanum aufgrun| des tTra-
auf kollegiale Weise ischöfliche Vollmacht genden Gedankens dem einen olk Got-
geübt wird“) Leider S die Behandlung tes War die grundsätzliche Möglichkeit der
der „modernen Synodalformen“ (Bischofs- Teilhabe der Laien den \mtern Christi
synode und Bischofskonferenz) und der „Mit- ausgesprochen, konkretere Möglichkeiten
wirkung nichtbischöflicher Glieder des Got- 1y  k beim priesterlichen und prophe-
tesvolkes 1m Synodalwesen“ etwas knapp tischen Amt aufgezeigt, bei der Teilhabe
n  . erne h  Äätte  e m Näheres erfahren ZUrE der Laien Leitungsauftrag ber
Besorgnis des Kirchenrechtlers über die Weltdienst der Laien gesprochen hat, recht-
„ständig anwachsende Aktivit:  a  x  t” der Bi- fertigt einerseits die Darstellung der grund-
schofskonferenzen (201); denn ©5 kann auch sätzlichen konziliaren Lehre der Teil-
nach dem Il Vatikanum noch Jegitime Wei- habe der Laien amtskirchlichen Entschei-
terentwicklungen geben und manche „Rechts- dungen, andererseits ber auch die Darle-
lage” läßt sich ändern. AÄhnliche h}ragen ta1ı- gun_n!| der beträchtlichen Weiterentwicklung
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schiedenen Urteilen kommen können. Die 
kirchlichen Richter wissen für diese Studie 
dem Vf ., der sich darin als Fachmann er„ 
weist, gebührenden Dank. 
Linz Peter Gradauer 

BRANDMOLLER WALTER (Hg.), Synodale 
Strukturen der Kirche. Entwicklung und Pro­
bleme. (Theologie interdisziplinär 3) (208.) 
Auer, Donauwörth 1977. Kart. 1am. DM 
16.80. 
Das Buch gibt Vorträge wied~r, die 1975 
gehalten wurden. Abgesehen von den 2 letz­
ten Beiträgen sind die 8 übrigen interessante 
historische Studien, die dem synagogalen 
Ursprung des synodalen Elements in der 
Kirche (G. Stemberger) der Vorgeschichte 
und Geschichte der ersten kirchlichen Syn­
oden (J. A. Fischer), der Doppelstruktur des 
ersten ökumenischen (Reichs-)Konzils (W. 
Gessel), der Entwicklung der Konzilsidee 
überhaupt (A. Ziegenaus), der Entwicklung 
und Wandlung des Anspruchs der Allge­
meinen Konzile, die Gesamtkirche zu re­
präsentieren bzw. der Repräsentationsidee 
überhaupt (W. Brandmüller), der geistigen 
Herausforderung, die die Reformkonzile im 
15. und 16. Jh. an Reich, Zentralgewalt und 
an parlamentarische Frühformen stellten (H. 
Schlosser), dem Konzilsbegriff Martin Luthers 
(H. Immenkötter) und dem Konzilsverständ­
nis der Ostkirche (L. Waldmüller) nachge­
hen. 
Rez. fühlt sich mehr für die letzten bei­
den Beiträge zuständig, die die unmittel­
bare Gegenwart betreffen. K. Forster bietet 
einen „Rückblick auf die Gemeinsame Syn­
ode der Bistümer der BRD" mit einem kur­
zen Ausblick auf „nachsynodale Aufgaben"; 
dabei könnte man wohl manches etwas kri­
tischer sehen (etwa 164 f). W. Aymans re­
flektiert im Anschluß an die „Gemeinsame 
Synode der Bistümer in der BRD", über 
„Konzilbleibendes und Veränderliches im 
kirchlichen Synodalwesen". Er leitet zunächst 
die Grundbestimmungen der Synoden oder 
Konzile aus der Ekklesiologie des II. Vati­
kanums ab (Synode als Funktion der com­
munio ecclesiarum, als Institution der 
bischöflichen Kollegialität und als Funktion 
der sacra potestas, nämlich als „Instrument 
des bischöflichen Leitungsdienstes, in dem 
auf kollegiale Weise bischöfliche Vollmacht 
geübt wird"). Leider fällt die Behandlung 
der „modernen Synodalformen" (Bischofs­
synode und Bischofskonferenz) und der „Mit­
wirkung nichtbischöflicher Glieder des Got­
tesvolkes im Synodalwesen" etwas knapp 
aus. Gerne hätte man Näheres erfahren zur 
Besorgnis des Kirchenrechtlers über die 
,,ständig anwachsende Aktivität" der Bi­
schofskonferenzen (201); denn es kann auch 
nach dem II. Vatikanum noch legitime Wei­
terentwicklungen geben und manche „Rechts­
lage" läßt sich ändern. Ähnliche Fragen tau-

dten auf zum Problem der „Mitwirkung 
nichtbisdtöflidter Glieder''. Niemand wird 
Fehlentwicklungen in der Kirdte bestreiten 
(vor und nach dein Konzil) oder gar ihnen 
normative Kraft zusdtreiben wollen. Aber 
ob nicht der Laie dodt auf diözesaner, ja 
selbst auf weltkirchlicher Ebene einen „ent­
spredtenden Ort'' haben könnte? A. selbst 
hebt die Beteiligung der Laien, freilidt „auf 
ihre Weise", am Dienst des Leitens im Sinn 
des Konzils hervor (204) und versteht die 
Pfarrgemeinde als „entspredtenden Ort des 
Laien" nicht „exklusiv" (205). 
Audt wäre zu fragen, ob nidtt die unaufgeb­
bare Verantwortung des Bisdtofs im Lauf 
der Geschichte verschiedene Modifikationen 
zuläßt. Das Beispruchsrecht (c. 105) des 
CJC ist dodt wohl eine gewisse Einsdträn­
kung der bisdtöflichen „Erstverantwortung". 
Außerdem können schon bisher Laien nach 
Meinung namhafter Kanonisten entgegen 
c. 118 und entsprechenden Entscheiden rö­
mischer Behörden Träger von Jurisdiktions­
vollmacht sein, ja sie konnten schon vor dem 
Konzil eine wenigstens delegierte Jurisdik­
tionsvollmacht innehaben. Man wird wohl 
all das schwerlich als Mißbrauch hinstellen 
können, sondern vielleicht doch auch nach 
dem letzten Konzil verschiedene Grade der 
Verbindung von Weihe- und Jurisdiktions­
vollmacht für möglich halten (vgl. F. Kloster­
mann, Zur neuen „Ordnung der pastoralen 
Dienste" in der BRD: Pastoraltheologische 
Informationen 6. Januar 1978, 31-34; hier 
auch die entsprechenden Belege). Vielleicht 
hätte eine ausführlidtere Darlegung noch 
mandtes klären können. 
Wien Ferdinand Klostermann 

OBERRÖDER WOLFGANG, Aspekte der 
Mitverantwortung in der Kirche. Möglidt­
keiten und Grenzen einer Mitwirkung der 
Gläubigen an Entscheidungen des kirdtlichen 
Amtes innerhalb der katholisdten Kirche. 
(125.) Auer, Donauwörth 1977. Efalin, DM 
9.80. 

Das auf einer Dissertation beruhende Werk 
möchte einen Beitrag zur sachgemäßen Ein­
ordnung der versdtiedenen kontroversen 
Standpunkte zu den Mitverantwortungsmög­
lichkeiten der Laien an den Entscheidungen 
des kirchlichen Amtes leisten. Die Tatsache, 
daß das II. Vatikanum aufgrund des tra­
genden Gedankens von dem einen Volk Got­
tes zwar die grundsätzliche Möglichkeit der 
Teilhabe der Laien an den Ämtern Christi 
ausgesprochen, konkretere Möglichkeiten 
aber nur beim priesterlichen und prophe­
tischen Amt aufgezeigt, bei der Teilhabe 
der Laien am Leitungsauftrag aber nur vom 
Weltdienst der Laien gesprochen hat, recht­
fertigt einerseits die Darstellung der grund­
sätzlichen konziliaren Lehre von der Teil­
habe der Laien an amtskirchlichen Entschei­
dungen, andererseits aber auch die Darle­
gung der beträchtlidten Weiterentwicklung 
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der kirchlichen Mitverantwortungsmodelle en, bleibt dahingestellt, } bschließen-
Bereich des Leitungsamtes in der <1) nach des rte: über die nachkonziliaren
dem Konzil.

werden.
kann aber sicher jetzt noch nicht gesprochenDie Darlegung der Konzilsaussagen ee'  ber

kirchliches Leitungsamt und Mitverantwor- Gt. Pölten Gerhard Fahrnbergerder Laien bleibt bekannten und
allgemeinen; der Abschnitt &s  ber die kirch- PASTORALTHEOLOGIElichen Mitbestimmungsmodelle würdi; abge-
wogen na:  Onziliare Entwicklung der YER-SCHEU Seelsorge 17M Kran-
R: der BRD, und besonderen K enhaus eıne Neue Pra:  X15 (47.,)
die Laienmitverantwortung wichtige MOo- Grünewald, Mainz 1974. Kart. D] 4,8|  O

den mutigen Versuch ıner ersten Dieses kleine, direkt Seelsorgeerfahrungnachkonziliar etrukturierten Diözesansynode im ankenhaus entstandene Buch stellt
in desheim; das „Limburger Modell“ iner inen  ‚a- cehr guten Beitrag diesem schwie-
Neuen diözesanen Grundordnung, dem die rigsten und aktuellsten Gebiet der Seelsorge
Laienmitverantwortung 8 weitesten die dar. Der Leiter der Heidelberger Urse
allgemeinen 15  en Beratungs- und Be- klinische Seelsorgeausbildung (die einzigeschlußgremien integriert ist, wWwWas V1  el kath Institution dieser Art Deutschland)
und Wider um diesen ‚Anstitutionalisierten geht von einer konkreten erlehbten TheologieDialog” verursacht hat; und die und behandelt iın strikter Konsequenz
Gemeinsame Synode der Bistümer in der die einzelnen Dienste der Seelsorge und be-
BRD, auf der Laienmitverantwortung und sonders die Rolle des Seelsorgers 1M Kran-
-mitentscheidung auch rechtlich und struk- kenhaus als einer Ganzheit ınter der Leit-
turell mi der spezifischen Entschei- dee „Die Dorge S das Heil in der Heilungdungsbefugnis des hierarchischen Amtes VEr - und um das Heil ın der Krankheit,” Darum

1r  d Vor allem cdie Mitarbeit mıiıt dem thera-en wurden, 2A5 zZzu ınem segensreichen
Lernprozeß Seiten führte, Ö peutischen JTeam, die Rücksicht auf die
daß unaufgebbare kirchliche Grundstruk:  en ligiöse Freiheit des Patienten, die Bereit-

FHrage geste worden waren.  ‚OB Die Ent- schaft, sSeine Signale ZUu hören, die Solidari-
wicklung hinter den ehandelten Mitverant- tat mit seinem seelıschen Zustand durch
wortungsmodellen ollzieht sich Span- Identifizierung mit cSeiner Grundsituation
nungsbereich der el konziliaren Lajen- betont.
aufgaben des Weltdienstes und der ilte- Hauptweg der Begegnung dem Patienten
stellung bei den Leitungsaufgaben des kirch- bleibt immer der Dialog. ialogis ist die
lichen Amtes und gravitiert VOmM ens Besprechung der „Balintgruppen” über be-
3 innerkirchlichen Entschei- mte protokollierte Einzelfälle, die beson-
dungsprozessen. Hatten die Konzilstexte von ders ur orschenden Ausbildung der Mit-
Beispruchsrechten und Von echt auf Ge- arbeiter dienen, und dialogisch Sin! VO al-
hör und Konsultation, noch -  Pn aber VO lem die „themenzentrierten Interaktionen”,
eigentlicher tentscheidung der Laien Be- eın System lebendigen Lernens, das spezi
sprochen und die hoheitliche Hirtengewalt auf der Gleichgewichtigkeit des Individuums,
ihrer E traditionell den geweihten Amts- der Gruppe und des Themas beruht. Gelbst-
agern zugesprochen, sprengte die nach- verständlich verlangt diese CNHE Mitarbeit
konziliare teilkirchliche Gesetzgebung den ine Krankenhaus mögliche usbil-
Rahmen der Konzilstexte: nicht bloß Kon- dung des Seelsorgers und der anderen Thera-
cultation oder Beispruchsrecht, sondern oft peuten. Dem Autor schwebt das ea w}  ıner
weitgehende Mitentscheidungs- und Leitungs- „Krankenhausseelsorge”, nicht iner „KrT
befugnisse. Wegen der Z allgemeinen Be- kenseelsorge { Krankenhaus” VOT. Es ent-

steht eine Art 20 utonomie des Kran-handlung der konziliaren Aussage kommt
kenhauses dem Sinn, daß die Mitarbeitdiese Entwicklung nicht mıt ge  render

Deutli: ZUum Ausdruck. Den Rahmen des zwischen dem therapeutischen eam und
ekklesiologisch Legitimen hat d;  1e5@ Ent- den Patienten und mit den Patienten reli-
wicklung sicher nicht durchbrochen. gy1Öses Heil hervorbringen sollte: die Krank-
Die positiven Aspekte hat hervorgeho- heit selbst wird Quelle des Glaubens
C: auf negative sei hingewiesen: ob uncd der Hoffnung durch die egegnung des

die Verschiebung der Laienaufgaben Weg Pat:  jenten mit den ihm eltenden Menschen:
B  S Heilsdienst der Welt und hin das eligiöse Heil wird enNng mift dem Proze(ß
Teilhabe innerkirchlichen Entscheidungs- der Heilung verbunden.
Prozessen und die damit verbundene, der
Vo sakramentalen Sicht des Konzils

Dies ist  .. hne Zweiftel ıne der heutigen
Situation der Glaubenskrise entsprechendewidersprechende Reduktion des priester- Methode, die durch hre Sökumenische Offen-

en Dienstamtes auf die Kirchenleitung eit und noch mehr durch den Versuch,
(„Wahrung der Gesetzgebungskompetenz der existentiellen Grenzsituation des Kran-
der ischöfe”) WITF. der S der kirch- ken die Einsicht in die ahrheit des Tlau-
lichen Heilssendung in Wort und Sakrament bens gewinnen, mit der nachkonziliaren
er apostolischer Überlieferung entspre- eologie Einklang steht. icht ohne
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der kirchlichen Mitverantwortungsmodelle im 
Bereich des Leitungsamtes in der BRD nach 
dem Konzil. 
Die Darlegung der Konzilsaussagen über 
kirchliches Leitungsamt und Mitverantwor­
tung der Laien bleibt im bekannten und 
allgemeinen; der Abschnitt über die kirch­
lichen Mitbestimmungsmodelle würdigt abge­
wogen die nachkonziliare Entwicklung der 
Räte in der BRD, und im besonderen 3 für 
die Laienmitverantwortung wichtige Mo­
delle: den mutigen Versuch einer ersten 
nachkonziliar strukturierten Diözesansynode 
in Hildesheim; das „Umburger Modell" einer 
neuen diözesanen Grundordnung, in dem die 
Laienmitverantwortung am weitesten in die 
allgemeinen kirchlichen Beratungs- und Be­
schlußgremien integriert ist, was viel Für 
und Wider um diesen „institutionalisierten 
Dialog" verursacht hat; und schließlich die 
Gemeinsame Synode der Bistümer in der 
BRD, auf der Laienmitverantwortung und 
-mitentscheidung auch rechtlich und struk­
turell eng mit der spezifischen Entschei­
dungsbefugnis des hierarchischen Amtes ver­
bunden wurden, was zu einem segensreichen 
Lernprozeß für beide Seiten führte, ohne 
daß unaufgebbare kirchliche Grundstrukturen 
in Frage gestellt worden wären. Die Ent­
wicklung hinter den behandelten Mitverant­
wortungsmodellen vollzieht sich im Span­
nungsbereich der beiden konziliaren Laien­
aufgaben des Weltdienstes und der Hilfe­
stellung bei den Leitungsaufgaben des kirch­
lichen Amtes und gravitiert vom Weltdienst 
zur Teilhabe an innerkirchlichen Entschei­
dungsprozessen. Hatten die Konzilstexte von 
Beispruchsrechten und vom Recht auf Ge­
hör und Konsultation, noch nicht aber von 
eigentlicher Mitentscheidung der Laien ge­
sprochen und die hoheitliche Hirtengewalt in 
ihrer Fülle traditionell den geweihten Amts­
trägern zugesprochen, so sprengte die nach­
konziliare teilkirchliche Gesetzgebung den 
Rahmen der Konzilstexte: nicht bloß Kon­
sultation oder Beispruchsrecht, sondern oft 
weitgehende Mitentscheidungs- und Leitungs­
befugnisse. Wegen der zu allgemeinen Be­
handlung der konziliaren Aussage kommt 
diese Entwicklung nicht mit gebührender 
Deutlichkeit zum Ausdruck. Den Rahmen des 
ekklesiologisch Legitimen hat diese Ent­
wicklung sicher nicht durchbrochen. 
Die positiven Aspekte hat O. hervorgeho­
ben, auf negative sei nur hingewiesen: ob 
die Verschiebung der Laienaufgaben weg 
vom Heilsdienst an der Welt und hin zur 
Teilhabe an innerkirchlichen Entscheidungs­
prozessen und die damit verbundene, der 
vollen sakramentalen Sicht des Konzils 
widersprechende Reduktion des priester­
lichen Dienstamtes auf die Kirchenleitung 
(,,Wahrung der Gesetzgebungskompetenz 
der Bischöfe'') wirklich der Fülle der kirch­
lichen Heilssendung in Wort und Sakrament 
in echter apostolischer Oberlieferung entspre-
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chen, bleibt dahingestellt. Ein abschließen­
des Urteil über die nachkonziliaren Räte 
kann aber sicher jetzt noch nicht gesprochen 
werden. 
St. Pölten Gerhard Fahrnberger 

PASTORALTHEOLOGIE 

MAYER-SCHEU JOSEF, Seelsorge im Kran­
kenhaus. Entwurf für eine neue Praxis (47.) 
Grünewald, Mainz 1974. Kart. DM 4.80. 
Dieses kleine, direkt aus Seelsorgeerfahrung 
im Krankenhaus entstandene Buch stellt 
einen sehr guten Beitrag zu diesem schwie­
rigsten und aktuellsten Gebiet der Seelsorge 
dar. Der Leiter der Heidelberger Kurse für 
klinische Seelsorgeausbildung (die einzige 
kath. Institution dieser Art in Deutschland) 
geht von einer konkreten erlebten Theologie 
aus und behandelt in strikter Konsequenz 
die einzelnen Dienste der Seelsorge und be­
sonders die Rolle des Seelsorgers im Kran­
kenhaus als einer Ganzheit unter der Leit­
idee „Die Sorge um das Heil in der Heilung 
und um das Heil in der Krankheit." Darum 
wird vor allem die Mitarbeit mit dem thera­
peutischen Team, die Rücksicht auf die re­
ligiöse Freiheit des Patienten, die Bereit­
schaft, seine Signale zu hören, die Solidari­
tät mit seinem seelischen Zustand durch 
Identifizierung mit seiner Grundsituation 
betont. 
Hauptweg der Begegnung mit dem Patienten 
bleibt immer der Dialog. Dialogisch ist die 
Besprechung der „Balintgruppen" über be­
stimmte protokollierte Einzelfälle, die beson­
ders zur forschenden Ausbildung ·der Mit­
arbeiter dienen, und dialogisch sind vor al­
lem die „themenzentrierten Interaktionen", 
ein System lebendigen Lernens, das speziell 
auf der Gleichgewichtigkeit des Individuums, 
der Gruppe und des Themas beruht. Selbst­
verständlich verlangt diese enge Mitarbeit 
eine nur im Krankenhaus mögliche Ausbil­
dung des Seelsorgers und der anderen Thera­
peuten. Dem Autor schwebt das Ideal einer 
,,Krankenhausseelsorge", nicht einer „Kran­
kenseelsorge im Krankenhaus" vor. Es ent­
steht eine Art theol. Autonomie des Kran­
kenhauses in dem Sinn, daß die Mitarbeit 
zwischen dem therapeutischen Team und 
den Patienten und mit den Patienten reli­
giöses Heil hervorbringen sollte: die Krank­
heit selbst wird zur Quelle des Glaubens 
und der Hoffnung durch die Begegnung des 
Patienten mit den ihm helfenden Menschen; 
das religiöse Heil wird eng mit dem Prozeß 
der Heilung verbunden. 
Dies ist ohne Zweifel eine der heutigen 
Situation der Glaubenskrise entsprechende 
Methode, die durch ihre ökumenische Offen­
heit und noch mehr durch den Versuch, aus 
der existentiellen Grenzsituation des Kran­
ken die Einsicht in die Wahrheit des Glau­
bens zu gewinnen, mit der nachkonziliaren 
Theologie im Einklang steht. Nicht ohne 


